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#ST# Aus den Verhandlungen des schweizerischen Bundesrathes.

(Vom 20. Juni I860.)
Der Bundesrath hat, aus den Bericht seines Handels- und Zoll-

Departements, den Artikel 19, Alinea 4 der am 30. November 1857^
erlassenen Vollziehungsverordnung zum Zollgesez vom 27. August 1851 ^)
dahin abgeändert :

„Bei Hauptzollstätteu ist, sofern die betreffende Waare unter sichere
.„Kontrole gestellt wird, eine Frist von 48 Stunden, von der Ankunft
„der Waare an, zur Ergänzung der Zolldeklaration gestattet. Das Handels-
.„und Zolldepartement wird ermächtigt, diese Frist da, wo besondere Verhält..
Cuisse des Verkehrs es erfordern, bis aus 7 Tage zu verlängern.

Zur Posthalterin in Art, Kts. Schwyz. wählte der Bundesrath
Igfr. Elis. Kamer, Tochter des dort verstorbenen Posthalters.

(Vom 22. Juni 1860.)
Der Bundesrath hat die Jnspektion der mit 30. dieses Monats zu

Ende gehenden Zentralschule in Thun dem Ehef des eidg. Militärdeparte-
..nents übertragen.

Herr Adolf Brodbeck in Liestal ist vom Bundesrathe zum Ambü-
.laneekommissär ernannt worden.

...) Siehe eidg. Gesezsammlun<. Band V, Seite 702.
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